
Cochemer Modells, einen gerade begonnenen Beratungspro-
zess abbrechen sollen, um zu einem Berater entsprechend dem
Cochemer Modell zu wechseln. Nach Vortrag der Problematik
dort habe dieser Berater es abgelehnt, sich mit den Eltern (und
dem Kind) zu beschäftigen, weil dies „in ihrem Falle aussichts-
los“ sei. (Auch so können Erfolge schöngerechnet werden.)
Für diese hoch streitigen Fälle dürfte nach wie vor nicht auf
psychologische Sachverständigenhilfe verzichtet werden kön-
nen. Im Cochemer Modell kommen diese nur sehr am Rande
vor und dann nur in der Rolle des „Therapeuten“. Psycho-
logische Sachverständigentätigkeit ist aber definitiv keine The-
rapie; die meisten Familien in Trennung und Scheidung benö-
tigen eine solche auch gar nicht, weil sie nicht psychisch gestört
oder krank sind, sondern eine – sicherlich oft lange und
schwere – Krisenzeit durchleben. Vielleicht ist diese Rollen-
zuweisung aber auch nur ein Ausfluss einer ungenauen oder
fehlerhaften Begriffsverwendung (z.B. unter der Annahme, alle
Psychologen seien Therapeuten). Qualifizierte psychologische
Sachverständige können jedoch zu einer gerechten Lösung
beitragen, indem sie auf wissenschaftlicher Basis die Chancen
und Risiken darstellen, die in jedem Einzelfall für die Entwick-
lung eines Scheidungskindes unter den verschiedenen mögli-
chen Lebensbedingungen zu erwarten sind (Gemeinsame vs.
Alleinsorge; Umgang vs. kein Umgang). Der Verzicht auf
diesen neutralen Sachverstand führt inzwischen nach unserer
Erfahrung häufig zu einer Verlängerung und einer Verschär-
fung des Konflikts zwischen den Eltern, nämlich wenn Bera-
tungen und Mediationsversuche scheitern. Als „letzten Ver-
such“ „müssen“ die Eltern dann zum Gutachter. Dieser kann
dann im Rahmen seiner Begutachtung selbstverständlich auch
explizit intervenierende Methoden verwenden und aus den
damit erzielten Ergebnissen eine Prognose über die Entwick-
lungschancen und -risiken des Kindes unter den verschiedenen
Bedingungen ableiten. Dabei ist er frei in der Wahl seiner
Interventionsmethoden; die überall erwähnte Mediation ist nur
eine davon und keineswegs immer die angemessenste. Der
vermeintlich kostengünstigere Weg des Verzichts auf sachver-
ständige Entscheidungshilfen erfüllt diese Erwartung nicht.
Bisher wurde nicht geprüft, wie lange die früh „erzwungene“
Gemeinsamkeit anhält, ohne dass das Kind Schaden nimmt.
Das bloße Fehlen von Verfahren in der nächsthöheren Ge-
richtsinstanz (OLG) innerhalb mehrerer Jahre kann nicht der
einzige Beurteilungsmaßstab sein.
Systematische katamnestische Untersuchungen dazu, wie es
Eltern und Kindern zwei, drei oder fünf und mehr Jahre nach
der Cochemer Einigung der Eltern bezüglich Sorge- und/oder
Umgangsrecht mit der getroffenen Entscheidung geht, in
welcher Weise die einzelnen Beziehungen zwischen den
Familienmitgliedern sich weiter entwickelt haben, wie die
Qualität der Bindungen sich verändert hat usw., liegen nicht
vor. Die faktische Nachhaltigkeit der Lösungen wurde bisher
nicht systematisch untersucht. Eine wissenschaftliche längs-
schnittliche Begleitforschung ist jedoch dringend notwendig,
um die langfristige Nützlichkeit des Cochemer Modells und

seine Überlegenheit anderen Vorgehensweisen gegenüber
nachzuweisen.
Der Anspruch der Cochemer Vorgehensweise, als Allheil-
mittel und „Modell“ zu fungieren, könnte dann rasch relati-
viert werden und das „Cochemer Modell“ verlöre eben diese
„Modellhaftigkeit“ für andere Bezirke, in denen andere Be-
dingungen herrschen als in der Kleinstadt Cochem, wo jeder
noch jeden kennt … der Richter den Anwalt, den Berater, den
Jugendamtsmitarbeiter usw. … Menschen unter verschiede-
nen Lebensbedingungen gehen unter unterschiedlichen Be-
dingungen auch unterschiedlich mit ihren Konflikten um und
kommen auf verschiedenen Wegen zu unterschiedlichen, für
sie angemessenen Lösungen: Köln ist eben nicht Cochem und
ein früher Termin beim Familiengericht bedeutet noch keine
schnelle Lösung des Konflikts.
Insgesamt betrachten alle Mitglieder des „Kölner Fachkreises
Familie“ es als fachlich und politisch problematisch, wenn
nicht gar unseriös, die Vorstellung zu erzeugen, dass aus-
schließlich mithilfe eines guten Kooperationsmodells voll-
ständige und dauerhafte Konfliktlösungen in allen Familien
ermöglicht werden könnten.

Anmerkung der Redaktion
Die Stellungnahme des Kölner Fachkreises Familie wird mit
ausdrücklicher Erlaubnis des Sprecherkreises, des Heraus-
gebers Professor Willutzki und des Bundesanzeiger Verlages
abgedruckt (der Erstabdruck ist erfolgt in KindPrax 2005,
202–206).

Anmerkung des Arbeitskreises Familie Euskirchen
zum Cochemer Modell

Der Stellungnahme des Kölner Arbeitskreises wird ausdrück-
lich zugestimmt.
Der Arbeitskreis Familie Euskirchen besteht seit 2000. Er
dient, ähnlich wie der Kölner Fachkreis Familie dem inter-
disziplinären Erfahrungsaustausch, der mit Sorgerechtsver-
fahren und Ehescheidungsverfahren befassten Professionen,
insbesondere Familienrichtern, Rechtsanwälten, Vertretern
von Jugendämtern, Beratungsstellen und Psychologen. Der
Arbeitskreis Familie Euskirchen umfasst die Amtsgerichts-
bezirke Euskirchen, Rheinbach und Schleiden. Obwohl diese
Bezirke weniger städtisch und mehr ländlich strukturiert sind,
kann der kritischen Stellungnahme des Kölner Arbeitskreises,
der die großstädtischen Belange besonders herausgestellt hat,
ausdrücklich zugestimmt werden.
Der Arbeitskreis hat sich in einer Sitzung am 29.6.2005 mit
dem Cochemer Modell in einer Veranstaltung mit Herrn
Richter am Amtsgericht Cochem Jürgen Rudolph auseinan-
dergesetzt. Im Anschluss an diese zweistündige Veranstaltung
ist das Interview mit Herrn Rudolph geführt worden, das in FF
2005, 167 f. abgedruckt ist.
Kritisch wird das Cochemer Modell vor allem deshalb gesehen,
weil den Parteien zwangsweise verordnet wird, was für sie und
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ihre Kinder notwendig sein soll. Zu begrüßen ist lediglich die
Absicht, Termine in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren sehr
frühzeitig anzuordnen, wie der Entwurf zum Familienverfah-
rensgesetz (FamFG) dies auch vorsieht (siehe hierzu Füchsle-
Voigt, Verordnete Kooperation im Familienkonflikt als Prozess
der Einstellungsänderung, theoretische Überlegungen und

praktische Umsetzung, FPR 2004, 600, und Söhnen, Die
Cochemer Praxis im Umgangs- und Sorgerechtverfahren, ZFE
2005, 340, sowie Rausch, FuR 2006, 250).

Für den Sprecherkreis Klaus Schnitzler, Rechtsanwalt

Aufs�tze

Der Regierungsentwurf zum Unterhaltsrechts�nderungsgesetz* –
Sachstand und Ausblick auf die geplanten �nderungen beim
nachehelichen Unterhalt und beim Verwandtenunterhalt (2. Teil)

Dr. Martin Menne, Richter am Amtsgericht und Referent für Unterhaltsrecht im Bundesministerium der Justiz, Berlin

III. Reform des Verwandtenunterhaltsrechts

1. Allgemeines

Im Vordergrund der Reform des Verwandtenunterhaltsrechts
– praktisch geht es um den Kindesunterhalt – stehen die
Förderung des Kindeswohls und die Vereinfachung des Un-
terhaltsrechts. Dem Kindeswohl wird dabei insbesondere mit
der Neuregelung der unterhaltsrechtlichen Rangfolge gedient,
aber auch mit der Einführung eines gesetzlichen Mindest-
unterhalts und der Stärkung des Anspruchs eines unverhei-
rateten Elternteils auf Unterhalt wegen der Betreuung eines
Kindes. Zu einer Vereinfachung des Unterhaltsrechts sollen
die Änderungen beim Verfahren der elterlichen Unterhalts-
bestimmung und der Neuregelung der Kindergeldverrech-
nung beitragen.

2. Die neue Rangfolge (§ 1609 BGB-Entwurf)

a) Grundz�ge der Neuregelung

Die Neuordnung der unterhaltsrechtlichen Rangfolge, die
bereits seit langem angemahnt worden ist,84 gehört nicht nur
zu den Kernbestandteilen der Unterhaltsrechtsreform, sondern
nimmt auch in der öffentlichen Diskussion der Reformpläne
eine herausragende Stellung ein. Das heutige, vielfach kriti-
sierte,85 komplizierte System soll durch ein klares, übersicht-
liches und in sich schlüssiges Konzept ersetzt werden. Maß-
stab, an dem sich die neue Rangordnung ausrichtet, ist dabei
allein das Ausmaß an Bedürftigkeit des jeweiligen Berechtig-

ten bzw. die Frage, inwieweit dem Berechtigten im Fall einer
unzureichenden Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
zugemutet werden kann, für sich selbst zu sorgen.
Von diesem Maßstab ausgehend, gehört der erste Rang den
minderjährigen, unverheirateten Kindern und den volljährigen,
privilegierten Kindern nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB. Im
zweiten Rang finden sich Elternteile, die wegen der Betreuung
eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall einer Schei-
dung wären, sowie Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer.
Im dritten Rang stehen Ehegatten, die weder Kinder betreuen
noch eine Ehe von langer Dauer vorweisen können. Der vierte
Rang kommt den Unterhaltsansprüchen volljähriger, nicht pri-
vilegierter Kinder und minderjähriger, verheirateter Kinder zu.
Die Ränge fünf bis sieben entsprechen dem geltenden Recht:
zunächst Enkelkinder und weitere Abkömmlinge, dann – auf
Grund der zunehmenden praktischen Bedeutung eigens
erwähnt – Eltern und schließlich, im siebten und letzten Rang,
weitere Verwandte der aufsteigenden Linie entsprechend ihrer
Entfernung, also erst Groß-, dann Urgroßeltern.
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* Der Gesetzentwurf nebst der Stellungnahme des Bundesrates und der
Gegenäußerung der Bundesregierung liegt inzwischen als Bundestags-
Drucksache vor: BT-Drucks 16/1830 v. 5.6.2006.

84 Vgl. nur Luthin, FPR 2004, 567 (572);Willutzki, ZKJ 2006, 334 (334).
85 Vgl. die Nachweise bei Menne, JAmt 2005, 433 (437) (Fn 43 und Text).




